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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.02.2024 

Geschäftszahl 

Ro 2023/11/0011 

Rechtssatz 

Gemäß § 5 Abs. 1 und 2 GütbefG 1995 ist die Zuverlässigkeit nicht nur bei Vorliegen der in Abs. 2 Z 1 
bis 3 leg. cit. genannten Fällen, sondern überdies auch dann nicht (mehr) gegeben ist, wenn die sich aus 
Art. 6 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 ergebenden Voraussetzungen bezüglich der Anforderung 
der Zuverlässigkeit nicht (mehr) erfüllt sind. 
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